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Die Gesetzesmaterialien zum folgenden Gesetz (Blg LT 13. GP: Regierungsvorlage 551 und Ausschussbericht 598, jeweils 4. Sess) 
können von der Landtagskanzlei, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon (0662) 80 42-32 50, Fax (0662) 80 42-27 75, zum Selbstkos-

tenpreis bezogen werden bzw sind unter der Internet-Adresse http://www.salzburg.gv.at/pol-verw/landtag/lpi-aktuell.htm abfragbar. 
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66. Gesetz vom 4. Juli 2007, mit dem das Salzburger Landesrechnungshofgesetz 1993 geändert wird 
 
 
Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 
 
Das Salzburger Landesrechnungshofgesetz 1993, LGBl Nr 35, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 37/2004, wird 
geändert wie folgt: 
 
1. Im § 3 Abs 7 wird angefügt: „Diese Person übt die Funktion des Direktors des Landesrechnungshofes auch aus, wenn 
dessen Stelle unbesetzt ist.“ 
 
2. (Verfassungsbestimmung) Im § 6 Abs 1 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
2.1. In der lit c wird die Wortfolge „mindestens 50 v.H. des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals“ durch die Wortfolge 
„mindestens 25 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals“ ersetzt. 
 
2.2. In der lit g wird die Wortfolge „finanziell in dem dort genannten Ausmaß“ durch die Wortfolge „mit mindestens 50 % 
des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals“ ersetzt. 
 
2.3. In der lit h wird die Wortfolge „der Fremdenverkehrsverbände (§ 58 Abs 1 bis 3 des Salzburger Fremdenverkehrsge-
setzes)“ durch die Wortfolge „der Tourismusverbände (§ 55 Abs 1 und 3 des Tourismusgesetzes)“ ersetzt. 
 
3. Im § 8 Abs 4 wird das Wort „Fremdenverkehrsverbände“ durch das Wort „Tourismusverbände“ ersetzt. 
 
4. Im § 10 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
4.1. Im Abs 4 werden im zweiten Satz nach der Wortfolge „Solche Berichte sind“ die Wortfolge „von der Landesregie-
rung“ eingefügt und das Wort „Fremdenverkehrsverbandes“ durch das Wort „Tourismusverbandes“ ersetzt. 
 
4.2. Im Abs 11 wird im zweiten Satz nach dem Wort „nicht“ die Wortfolge „, nur teilweise oder anders als vorgeschlagen“ 
eingefügt. 
 
5. Im § 12 wird angefügt: 

„(6) Die §§ 3 Abs 7, 8 Abs 4, 10 Abs 4 und 11 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 66/2007 treten mit 1. Oktober 2007 
in Kraft. § 10 Abs 11 in der neuen Fassung findet nur in Bezug auf Berichte des Landesrechnungshofes Anwendung, die 
nach diesem Zeitpunkt erstattet worden sind. 
 
(7) (Verfassungsbestimmung) § 6 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 66/2007 tritt mit 1. Oktober 2007 in Kraft. 
§ 6 Abs 1 lit c in der neuen Fassung findet bei Unternehmungen, die in diesem Zeitpunkt bereits bestehen und an wel-
chen das Land allein oder gemeinsam mit anderen der Zuständigkeit des Landesrechnungshofes unterliegenden 
Rechtsträgern mit weniger als 50 %, aber mindestens 25 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist, nur in 
Bezug auf die ab dem 1. Jänner 2008 beginnenden Geschäftsjahre Anwendung. Die zuständigen Gesellschaftsorgane  
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solcher Unternehmungen können jedoch beschließen, dass sich die Zuständigkeit des Landesrechnungshofes auch auf 
vor diesem Zeitpunkt beginnende Geschäftsjahre erstreckt.“ 
 
 
 

Holztrattner 
 

Burgstaller 
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